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zu 6'10 IJ 

betreffend dip schriftliche Anfrage der 
Abg. Kern, Hietl und GenosRen, Nr. 610/ 
J-NR/1976 vorn 1976 07 07: "Gesamtabgang 
der öBn in den Jahren lq75 und 1976". 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie folgt zu beantworten: 

Zu 1: 

Der Gesamtabganr; bei Kauitel 79 "ÖBJ" betrug im Jahre 1975 

6.279 Mio S. In diesem Betrag sind ~edoch Investitionsausgaben 

im GesamtausmaJ~ von 3.971 r·uo S enthalten. Hiezu kommt noch der 

für den Güterbahnhof Worfurt vorgesehene Betrag von 90 Mio S. 

Zu 2: 

FOr das Jahr 1976 ist pin Gesantabgang von 4.61 11 rHo S pr8.lim:i

niert. 

Im Hinblick auf die Kosten infolge 

- der Rezugserhöhung ner 1. Juli 197t mit 237 Mio S, 
- der' Erhöhung der Far.1ilienbe~hilfe ab 1. Juli 197t mit 48 ~1io S, 

- der NebengebUhrenerh0hung ab 1. Juni 1976 mit 38 rHo S, 

(insgesamt somit zus~tzlich 323 Mio S), 
ferner im Hinblick auf die Freigabe der Stabilisierungsquote des 

Konjunkturausgleichsbudgets in der Höhe von 883 Mio S 

wird der Gesamtabgang etwa die Grö~enordnung des Vorjahres erreichen. 
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FOr den Bau des GUterhahnhofes l'lolfurt stehen fOr das Jahr 1976 

vorerst 10 ~~io S mehr zur VerfiigunC als ~_m Jahre 1975. \Heweit 

sich das Verl-::ehrsaufkorunen 1~)76 noch ändern 1:drd - "ras ebenfalls 

von Ein~lu~ auf den Gesamtabgang w~re - l~ßt sich wegen der 

sch'v'mnkenden Entvri cl<:l ung derzeit nicht sagen. 

Aus den in den Fragepunkten 1 und 2 genannten Betr~gen lassen 

sich allerdings keine ROckschlUsse auf die Gewinn- und Ver~ust

rechnung der Bahn ziehen. Eine diesbe?:ilrl; che Aussage ,qird -

wie auch bei anderen Unternehmungen - in erster Linie in der 

Bilan~ zum Ausdruck Gebracht. Die Bilanz fiir das Jahr 1975 ist 

noch nicht verMffentlicht, die H6he des voraussichtlichen Rein

verlustes kann daher ~etzt noch nicht angegeben werden. 

zu 3 und 4: 

Die vorläufigen Betr~ge fDr die Pensionsentlastung gem~~ § 17 

des Bundesbahncesetzes fUr 1975 be!':iffern sich auf 4.796 Hio S. 

Der vorHiufige Bet rac fitr Abge 1 tungen gerl'LI) § 18 des Bundesbahn

gesetzes belf!.uft sich fitr 1975 auf 1.570 Hio S. Der entsprechende 

Betrag gem~ß § 17 des Bundesbahngesetzes fOr das Jahr 1976 ist 

im Bundes finanzge s et z M:t t 5. 360 r·Ho S, der Abge 1 tungsbetrag gerntl.ß 

§ 18 des Bundesbahngesetzes mi t 1. 750 rHo S veranschlagt. 
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